
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

über die 5. Sitzung des Stadtrates

vom 25. April 2018

öS. Beratunasqeqenstand: Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen für die
Amtsperiode 2019 bis 2023

AZ: 1011

Berichterstatter: Tanja Bohnert,
Leiterin des Bürger- und Rechtsamtes

Sachverhalt:

Die Stadt Lindau (B) ist verpflichtet, 13 Personen für die Wahl als Schöffen vorzuschlagen.
Die für ein Schöffenamt eingehenden Bewerbungen sind dem Gemeinderat vorzulegen; eine
Vorauswahl der Bewerbungen ist unzulässig. Die Wahl der Schöffen selbst erfolgt durch
einen unabhängigen Wahlausschuss beim Amtsgericht Lindau (B).

Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und
sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. In die Vorschlagsliste dürfen nur Personen
aufgenommen werden, die Deutsche im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes sind (§ 31
Satz 2 GVG; Nr. 2.1 Satz 2). Bei Personen, die nach § 32 GVG zum Amt eines Schöffen
unfähig sind (Nr. 3) oder nach §§ 33 und 34 GVG, §44a DRiG (Nm. 4, 5) nicht zum Amt
eines Schöffen berufen werden sollen, kann die Aufnahme in die Vorschlagsliste
unterbleiben, wenn den mit der Erstellung der Vorschlagsliste befassten Stellen das
Vorliegen der jeweiligen Umstände bekannt ist. Gleiches gilt bei Personen, die nach §35
GVG (Nr. 6) dazu berechtigt sind, die Berufung zum Amt eines Schöffen abzulehnen, wenn
vorauszusehen ist dass sie die Berufung ablehnen werden.

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit
Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des
anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung.

Im Amtsblatt der Stadt Lindau (B), Bürgerzeitung, Ausgabe 08/18 vom 24.02.2018 und
Ausgabe 12/18 vom 24.03.2018 wurde öffentlich bekannt gemacht, dass Personen die
Interesse am Schöffenamt haben, sich hierfür bewerben können.

Das Bürger- und Rechtsamt hat aus den eingegangenen Bewerbungen und Vorschlägen die
beiliegende Liste erstellt. Sollten weitere Personen aufgenommen werden, müsste noch (ggf.
nicht-öffentlich) geprüft werden, ob diese berufen werden dürfen.



Die Vorschlagsliste wird nach ihrer Aufstellung ab Donnerstag den 26.04.2018 bis
Donnerstag den 03.05.2018 eine Woche lang zur öffentlichen Einsichtnahme am Aushang
des Hauptgebäudes der Stadtverwaltung in der Bregenzer Straße 6 aushängen.

Die Aufnahme von Personen in die Liste bzw. die Vorschlagsliste insgesamt bedarf der
Zustimmung von zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Stadtratsmitgiieder.

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt einstimmig der vom Bürger-und Rechtsamt erstellten
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen zu.

II. An die Fraktionen

III. An das Amt 30 z.K.u.w.V.

IV. Zum Akt

Lindau (B), 09. Mai 2018

Dr. Gerhard Ecker

Oberbürgermeister

t>eeiaubi2t

Birgit Russ
Protokollführerin
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(ocnoffenbGkanntniachung)

Verbraucherschutz und des Innernvon, 7. November 2012. Az. 3221 - . 418/91 und IB2 - 0143.2

(JMBI. S. 127)
Zitiervorschlag: Gemeinsame Bekanntmachung der Baverisrhon
Verbraucherschulz und des Innern über die Vorbereiluno der Justiz und für
Strafkammern (Schöffenbekannimachung) vom 7 """
Bekanntmachung vom 25, Oktober 2017 (JMBI. S. 216) geändert wS is,



In Kraft ab: 01.12.2017

II. Abschnitt

Amt der Schöffen

2. Ehrenamt; Ver

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.

pflichtung zur Übernahme

Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

oder wegen einer v^äShen öffentlicher Ämter nicht tiesitzen'
®fnö; Freiheitsstrafe von mehr als sechs Wlonaten verurteilt

Fähigkeit zurTekSung öSZS htben'^nn^'"' '
Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:

Personen,diebeiSeglnn der Amtspedodedas25.Ubens)ahrnochnichtvo,,endet haben worden.

Personen. diezurZeitderAufsteiiungderVorschiagsiiste nicht in deroemelnde wohnen.Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeigi«, sind.

grZTsinT""'^
Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

Weitere nicht zu berufende Personen {§ 34 GVG, § 44a DRiG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:

5.1 der Bundespräsident;

5.2

5.3

5.4

5.5

die fWitgiieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;

ha..l.r,tW. Sir..«...,,



5.6

6.7

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
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bestellt sind (Verordnung vom 21, Dezember 1995 GVB11996 Sei, z n oogeändert durch Verordnung vom 1. Jull 2011, GVßi S. 2^ ber. 2tSi 340;
Religlonsdiener und Mitglieder solcher rfiriniÄ.=„x/ ■ •
gemeinsamen Leben verpflichtet sind; ereinigungen, die salzungsgemäß zum

""" ™ 1.™.. „„ijj

für das Ehrenrichteramt nicht geeignet sind. ^ ̂gen-Gesetzes gleichgesteiite Personen

6. Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 gvg)
Dte Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:

ranCel; " ^«chen Parbments oderelnes
6.2 Personen, die

Aufstellung der Vorschlagsliste noch andauert, zum Zeitpunkt der

Strafrechtspfl^ege aMO Taren^e^^haten «"renamtiichen Richters in der
bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;

Ärzte, Zahnarzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestem Krank» «
Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen; ^

die Ausübung d\s AmtLTb^sonJemrMTßferTcrerl!^'®
hlr^dtr - Hnde der Amtsperiode vollendet

Lebensgrundlage eine besondere Härte bLeLt. wirtschaftlichen

'[Amtl. Anm.:] Hierhergehören:

sind (§ 45 Abs.'®i StcS, verurteilt
Ersten GeseUes zur Reform des Strafrechts (1. StrRGl! ,T^ gemäß Art. 89 Abs. 3 Satz 1 des
Seändert durch Gesetz vom 28. August 1969 (t 3GBII S 1509^^ ' S. 645), zuletzt
Amtsfähigkeit nicht eingetreten ist; festgestellt hat. dass der Verlust der
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Abs. 2 S.GB; hat (§ 45
StGB in der vor dem 1. April 1970 geltenden Fassung); ^ mit § 35

geltenden Fassung); ' ' <^er vor dem 1. April 1970

1. StrRG In Verbindung mit § sTSrdfrTrlrrirTwf 7'"^" ^
~  geltenden Fassuna)

Der Verlust der Fältlgkelt, öffentliche Ämter zu bekleidfin w •des Urteils wirksam. Die Dauer des Verlustes beträoi ■ p « Zeitpunkt der Rechtskraft
nach näherer Bestimmung des Gerichts zwei bis fünf Jah ̂  n ^ ''®"®''®' ̂tr. 2
Amtsfähigkeit au^rund von Verurteilungen nach den iv 7 *'®" ̂®'''"®'''®''
Satz 2 des 1. StrRG), sofern nicht das Gericht gemäß Ah"'' 9 's " ^ ^ 2
• Apnl 1970 geltenden Fassung eine geringere Dauer des v 1 i ^ ''®^ ''®'^

von dem Tage an gerechnet, an dem die Freiheitsstrafe h!« ''®'- '^'® ̂ ™t wird

angeordnet worden, so wird die Frist erst von dem t Besserung und Sicherung
erledigt Ist War eine Vollstreckung der Strafe des SUalerte '"® ̂ ®®'®9®'
oder im Gnadenwege ausgesetzt, so wird In die Frist die Bew^ 2"^ Bewährung
deren Ablauf die Strafe oder der Strafrest erlassen wird oder dleraß^^SS''

bekleiden (§ 45 b StGTArt.°9?Ate^ ®''®""'®h® Ämter zu
Schöffen gewählt zu werden. ' ^®™''®'"® ^«der fähig, zum
nAmtl. Anm.;] Den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amier v«

Be^rngrrheTwbls^^^^^^^^Abs. 6, § 264 Abs. 6, § 358 StGB und In § 375 Abs. 1 AO^" ''2®®
^[Amtl. Anm.:] Der Schöffe muss In der Laae sein riio or
wahrzunehmen und zu
- mit den übrigen Verfehrensbetelllgten In der Gerlchtssorach rc " ®"®'^'"® ̂ °n Sprachmittlern
deutsch Ist, zu verständigen. Dies gilt sowohl ,!r de f ^ GVG
Beratung Innerhalb des Kolleglalgerichts (vgl. BGH Urte« vom 26^ j T'""® ®"®'' "i®
nAm.ia„ ,, 0 •''"®"^°'"26.Janiiar2011, 2 SIR 338/10).[Amtl. Anm..] In Betracht kommen nur die in 5 54 Ah«s i w d
genannten Bundesbeamten und gegebenenfall! dietn T ®""''®®'®®'"'e"9esetzes (BBG)
in den einstweiligen Ruhestand durch besondere gesetzi^hf 7 hT®"' ^®'®®'z""9
zulässig erklärt wird, sowie diejenigen Beamten für welcrrt ! ^ ®
einstweiligen Ruhestand gemäß § 30 Abs 1 Beamtensi^ ® '®''®'^®"«® Versetzung In den
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Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der
Vorschlagsliste

Wahl der Schöfflnnen und Schöffen der Stadt Lindau (B) für die Amtszeit vom 1.1.2019
bis 31.12.2023 in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Lindau und den
Strafkammern des Landgerichts Kempten

Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) vrird in der Stadtratssitzung am 25.04.2018 den Beschluss
Uber die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht
Kempten und das Amtsgericht Lindau beschließen.

Die Vorschlagsliste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) In der Zelt
vom Donnerstag, 26.04.2018 bis Donnerstag 03.05.2018 zu jedermanns Einsicht am
Aushang des Hauptgebäudes der Stadtverwaltung In der Bregenzer Straße 6 auf.

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, bis zum 11. Mal
2018 nach Schluss der Auflegung schriftlich oder persönlich zu Protokoll bei der
Stadtverwaltung Lindau (B), Bürger- und Rechtsamt, Bregenzer Straße 12, ZI. 12.1.32,
Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass In die Liste Personen aufgenommen
wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang) bzw. nach Abschnitt II Nr. 2 bis 5 der
Schoffenbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz und des Innern vom 7. November 2012 (JMBI. 8.127) zuletzt geändert
am 25. Oktober 2017 (AZ. E8-3221-II-418/91 und I B2-0143.1-4), nicht aufgenommen
werden durften oder sollten.

Lindau, 13. April 2018

gez.

Dr. Gerhard Ecker

Oberbürgermeister



Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBI. I S. 1077). zuletzt geändert

durch Artikel 10 Absatz 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBI. IS. 3618)

§32

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind;

1. Personen, die Infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als
sechs Monaten verurteilt sind;

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

3. (weggefallen)

§33

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden;

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch
nicht vollendet haben würden;

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der
Amtsperiode vollenden würden;

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde
wohnen;

4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind;
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das

Amt nicht geeignet sind;

6. Personen, die In Vermögensverfall geraten sind.

§34

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden;
1. der Bundespräsident;

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
3. Beamte, die Jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;



5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des
Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß
zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind;

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere
Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden
sollen.


